
Deutsche Prozesse
gegen Wachmänner
des KZ Fuhlsbüttel
Die Namen der Wachmänner des KZ Fuhlsbüttel waren für Hunderte ehemals Verfolgte 
Synonyme für Willkür, Misshandlung und Aussageerpressung im KZ. Viele erstatteten 
bei der Staatsanwaltschaft Anzeige und standen den Ermittlungsbehörden als Zeugen 
für die begangenen Gefangenenmisshandlungen und Aussageerpressungen zur 
Verfügung.

Im August 1948 wurde ein erster Wachmann aus dem KZ Fuhlsbüttel von einem Hamburger 
Gericht wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu einer Zuchthausstrafe verurteilt. 
Eine Serie weiterer Prozesse folgte. Bis 1952 wurden mindestens 19 ehemalige Wachmänner 
des „KolaFu“ sowie der Kommandant Ellerhusen zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Die Urteile ähnelten sich im Tenor. Angeklagt und verurteilt wurden „Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit“ gemäß Kontrollratsgesetz Nr.10 jeweils in Tateinheit mit Körperverletzung 
und Beihilfe zur Aussagenerpressung. Die jeweilige Anzahl und Schwere der erwiesenen 
Verbrechen entschied über die Höhe der verhängten Freiheitsstrafen.

Die von deutschen Strafverfolgungsbehörden geführten Fuhlsbüttel-Verfahren betrafen 
Vorgänge im KZ Fuhlsbüttel aus der Zeit vom September 1933 bis zum Frühjahr 1934. 
Verbrechen aus späteren Jahren, begangen im „KolaFu“ bzw. Polizeigefängnis Fuhlsbüttel 
während der Ära der Kommandanten Rode und Tessmann, waren den Strafverfolgungs-
behörden zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht bekannt. Kein einziger Wachmann wurde 
wegen Mordes oder Totschlags verurteilt, obwohl allein in den ersten vier Monaten der 

Existenz des KZ Fuhlsbüttel zehn Gefangene 
ums Leben gekommen waren.

Alle zu Freiheitsstrafen verurteilten Wach-
männer wurden in den 50er Jahren vorzeitig 
aus der Haft entlassen.

Erstinstanzliche Urteile deutscher Gerichte gegen Wachmänner 
des KZ Fuhlsbüttel

Jahr Datum der Urteilsverkündung Urteilshöhe

1948 06.08. 3 Jahre Zuchthaus

 11.10. 2 Jahre 6 Monate Zuchthaus

1949 29.04. 9 Jahre Zuchthaus

 29.04. 7 Jahre Zuchthaus

 20.06. 10 Jahre Zuchthaus

 12.10. 3 Jahre Gefängnis

 11.11. 3 Jahre Zuchthaus

 14.11. 7 Monate Gefängnis

 29.11. 8 Jahre Zuchthaus

 14.12. 5 Jahre Zuchthaus

1950 03.01. 1 Jahr Gefängnis

 20.01 12 Jahre 6 Monate Zuchthaus

 17.02. unbekannt

 05.05. 2 Jahre Gefängnis

 21.07. unbekannt

 10.10. 2 Jahre 6 Monate Gefängnis

 14.11. 3 Jahre Zuchthaus 

 11.12. 2 Jahre 6 Monate Zuchthaus

1951 18.01. 6 Jahre Zuchthaus

1952 17.04. 2 Jahre Gefängnis

In den folgenden Jahren ergingen keine weiteren Urteile 
wegen der im KZ Fuhlsbüttel begangenen Verbrechen.

Die Hauptverhandlung vor dem Ham-
burger Schwurgericht gegen Paul Eller-
husen Anfang Januar 1950 wurde 
zu einem Medien ereignis in Hamburg. 
Die Presse berichtete ausführlich. 
Am 20. Januar 1950 wurde Ellerhusen 
vom Schwurgericht  Hamburg „wegen Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit“ zu 
einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 
6 Monaten Zuchthaus ver urteilt.

Hamburger Morgenpost vom 7. Januar 1950

Hamburger Morgenpost vom 21. Januar 1950

Hamburger Volkszeitung 
vom 11. Januar 1950


